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§ 1 Name, Rechtsform  
 
Das Versicherungsunternehmen trägt den Namen   
 
HanseMerkur Krankenversicherung aG  
 
Es ist ein Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit.  
 
§ 2 Sitz, Geschäftsgebiet  
 
Sitz des Unternehmens ist Hamburg.  
 
Das Geschäftsgebiet erstreckt sich auf das In- und Ausland.  
 
§ 3 Zweck 
 
Das Unternehmen gewährt Versicherungsschutz gegen Folgen von 
Krankheiten und Unfällen, und zwar  
 
1. für die Mitglieder und, wenn mitversichert, für deren Familien-

angehörige nach dem Grundsatz der Gegenseitigkeit,  
 

2. für solche Versicherungsnehmer, die keine Mitglieder sind, ge-
gen feste Beiträge, jedoch nur bis zu einem Zehntel der Ge-
samtbeitragseinnahme.  
 

Das Unternehmen kann auch Mitversicherung gleicher Art, die 
Rückversicherung in den Zweigen der Kranken- und Lebensversi-
cherung sowie Versicherungsvermittlung für andere Versicherungs-
zweige und von Bauspar- und Investmentverträgen betreiben.  
 
§ 4 Bekanntmachungen 
 
(1) Die Bekanntmachung von Satzungsänderungen sowie andere 

in Gesetz und Satzung geforderte Bekanntmachungen haben 
durch Veröffentlichung im elektronischen Bundesanzeiger zu 
erfolgen, soweit nicht die Satzung ein anderes Verfahren be-
stimmt.  
 

(2) Von Änderungen der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
ist jedem betroffenen Mitglied Einzelmitteilung zu machen.  
 

(3) Mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde sind im Einzelfall Aus-
nahmen hiervon oder eine andere Art der Bekanntmachung zu-
lässig.  
 

§ 5 Mitgliedschaft 
 
(1) Vereinsmitglied wird, wer ein Versicherungsverhältnis nach dem 

Grundsatz der Gegenseitigkeit begründet. Mitgliedschaft be-
steht vom Inkrafttreten des Versicherungsvertrages bis zum 
Ende des Versicherungsverhältnisses nach dem Grundsatz der 
Gegenseitigkeit.  
 

(2) Die Ausgaben des Vereins werden durch wiederkehrende oder 
einmalige, im Voraus fällig werdende Beiträge gedeckt. Gegen 
eine Forderung aus der Beitragspflicht kann das Mitglied nicht 
aufrechnen. Zu Nachschüssen sind die Mitglieder nicht ver-
pflichtet.  
 

(3) Die Mitglieder üben ihr Recht auf Teilnahme an der Verwaltung 
durch die Wahl von Abgeordneten zur Hauptversammlung aus.
  
 

§ 6 Der Vorstand  
 
(1) Der Vorstand besteht aus mindestens zwei Personen. Diese 

werden durch den Aufsichtsrat auf höchstens fünf Jahre be-
stellt. Der Aufsichtsrat kann ein Vorstandsmitglied zum Vorsit-
zenden des Vorstands ernennen.   
 

(2) Der Vorstand vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außerge-
richtlich. Zur Vertretung des Unternehmens, Abgabe von Wil-
lenserklärungen und Zeichnung für das Unternehmen sind zwei 
Vorstandsmitglieder gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit 
einem Prokuristen befugt. Ist eine Willenserklärung gegenüber 
dem Unternehmen abzugeben, so genügt die Abgabe gegen-
über einem Vorstandsmitglied. Zur Gesamtvertretung befugte 
Vorstandsmitglieder können einzelne von ihnen zur Vornahme 
bestimmter Geschäfte oder bestimmter Arten von Geschäften 
ermächtigen.  
 

(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Unternehmens nach 
Maßgabe der Gesetze, der Satzung und der vom Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats aufzustellenden Geschäftsord-
nung.  
 

(4) Vorstandsmitglieder dürfen nur mit Zustimmung des Aufsichts-
rats dem Vorstand oder Aufsichtsrat eines anderen Versiche-
rungsunternehmens angehören.  
 

(5) Der Vorstand kann mit Zustimmung des Aufsichtsrats Allgemei-
ne Versicherungsbedingungen einführen oder ändern.  
 

§ 7 Der Aufsichtsrat  
 
(1) Der Aufsichtsrat besteht aus neun Personen. Die Mitglieder des 

Aufsichtsrats werden, soweit sie nicht nach dem Betriebsver-
fassungsgesetz von den Mitarbeitern des Unternehmens ge-
wählt werden, von der Hauptversammlung gewählt. Hierbei sind 
wählbar nur volljährige Personen, die für das zu übernehmende 
Amt die erforderlichen Fähigkeiten besitzen. Wählbar von der 
Hauptversammlung sind nur Personen, die mindestens ein Jahr 
Mitglied sind, in keinem Arbeits- oder Dienstverhältnis zum Un-
ternehmen oder zu Konkurrenzunternehmen stehen und die die 
Fähigkeit zum Bekleiden öffentlicher Ämter besitzen; außerdem 
gelten die Vorschriften des § 100 Abs. 1 und 2 Aktiengesetz 
(AktG). 
 

(2) Das Amt der Mitglieder des Aufsichtsrats beginnt mit dem 
Schluss der Tagung der Hauptversammlung, in der die Wahl er-
folgte. Die Amtsdauer endet mit dem Schluss der Tagung der 
Hauptversammlung, die über die Entlastung für das vierte Ge-
schäftsjahr nach der Wahl beschließt, wobei das Geschäftsjahr 
der Wahl nicht mitrechnet. Die Amtszeit für ein nachgewähltes 
Mitglied des Aufsichtsrats erstreckt sich jeweils auf die restliche 
Amtszeit des Aufsichtsrats. Das Amt eines Aufsichtsratsmit-
glieds endet vorzeitig, wenn  
 
1. es zurücktritt, 
2. es dauernd verhindert ist, 
3. es seinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt in das Aus-

land verlegt, 
4. eine Voraussetzung für die Wählbarkeit entfällt.  

 
Die Amtszeit eines Mitglieds des Aufsichtsrats endet mit Ablauf 
der Hauptversammlung, die auf die Vollendung des 70. Lebens-
jahres des Aufsichtsrats folgt, soweit die Hauptversammlung mit 
einer Mehrheit von 75 % aller Abgeordneten nicht etwas Abwei-
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chendes beschließt. Die Amtsdauer der von den Arbeitnehmern 
gewählten Aufsichtsratsmitglieder hat übereinzustimmen mit der 
Amtsdauer der von der Hauptversammlung Gewählten. Sinkt 
die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder unter sechs, so muss die 
nächste Hauptversammlung eine Ergänzungswahl für den Auf-
sichtsrat vornehmen.  
 

(3) Die Hauptversammlung kann ein oder mehrere Ersatzmitglieder 
für den Aufsichtsrat bestellen für den Fall, dass das Amt eines 
Mitglieds des Aufsichtsrats vor Ablauf seiner Amtszeit endet. 
Bei Bestellung von Ersatzmitgliedern ist festzulegen, welches 
Ersatzmitglied für ein oder mehrere Aufsichtsratsmitglieder in 
den Aufsichtsrat eintritt. Die Voraussetzungen für die Wahl von 
Ersatzmitgliedern und die Amtszeit sind die gleichen wie bei 
Mitgliedern des Aufsichtsrats. Das Amt eines Ersatzmitglieds 
endet spätestens mit dem Ablauf der Amtszeit des Aufsichts-
ratsmitglieds. Die Wahl eines Ersatzmitglieds kann immer nur 
gleichzeitig mit der Wahl des Aufsichtsrats erfolgen.  
 

(4) Der Aufsichtsrat hat die Geschäftsführung des Unternehmens 
zu überwachen. Die Sorgfalts- und Schweigepflicht des Vor-
stands sowie seine Verantwortlichkeit gelten sinngemäß auch 
für die Aufsichtsratsmitglieder. In der Ausübung ihrer Obliegen-
heiten können sie sich nicht vertreten lassen; § 108 Abs. 3 AktG 
bleibt davon unberührt. Zu den Aufgaben und Rechten des Auf-
sichtsrats gehören insbesondere:  
 
a) Bestellung des Vorstands, Ernennung seines Vorsitzenden 

und Regelung der Dienstverhältnisse;  
 

b) Widerruf der Bestellung zum Vorstand und der Ernennung 
zum Vorsitzenden, wenn ein wichtiger Grund vorliegt;  
 

c) Zustimmung zur Bestellung von Prokuristen;  
 

d) Anspruch auf regelmäßig wiederkehrende und auf Verlan-
gen jederzeitige Berichterstattung durch den Vorstand;   
 

e) Recht auf jederzeitige Einsichtnahme und Prüfung der Bü-
cher und Schriften sowie der Vermögenswerte, namentlich 
der Kasse, durch beauftragte Aufsichtsratsmitglieder oder 
durch besondere Sachverständige;  
 

f) Behandlung von Beschwerden der Vereinsmitglieder gegen 
Entscheidungen des Vorstands;  
 

g) Einberufung der Hauptversammlung, wenn das Wohl des 
Unternehmens es fordert;  
 

h) Bestimmung der Arten von Geschäften, die nur mit seiner 
Zustimmung vorgenommen werden sollen;  
 

i) Zustimmung zu einem Vertrag über die Bestandsübernah-
me von einem anderen Unternehmen;  
 

k) Änderungen der Satzung, soweit sie nur die Fassung be-
treffen oder von der Aufsichtsbehörde vor der Genehmi-
gung des Änderungsbeschlusses verlangt werden;  
 

l) Zustimmung zur Einführung und Änderung von Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für die Mitgliederversicherung 
durch den Vorstand;  
 

m) Bestimmung des Treuhänders für das Sicherungsvermögen 
gemäß § 71 Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) und sei-
nes Stellvertreters sowie des Prüfers gemäß § 58 VAG;  
 

n) Prüfung des Jahresabschlusses, des Geschäftsberichts und 
des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung von Mit-
teln aus der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitrags-
rückerstattung (§ 9 Abs. 10), ferner schriftlicher Bericht an 
die Hauptversammlung über das Ergebnis der genannten 
Prüfungen, verbunden mit der Mitteilung an die Hauptver-
sammlung über die Art und den Umfang der durch den Auf-
sichtsrat vorgenommenen Prüfung der Geschäftsführung 
des Unternehmens während des Geschäftsjahres sowie 
schließlich eine Erklärung darüber, ob Einwendungen ge-
gen das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 

durch die Abschlussprüfer zu erheben sind und ob der vom 
Vorstand aufgestellte Jahresabschluss gebilligt wird;  
 

o) Vertretung des Unternehmens bei Abschluss von Rechts-
geschäften mit Vorstandsmitgliedern und in Rechtsstreitig-
keiten mit Vorstandsmitgliedern;  
 

p) Bildung von Ausschüssen für besondere Aufgaben.  
 

(5) Der Aufsichtsrat wählt unmittelbar nach Beginn seiner Amtszeit 
aus seiner Mitte den Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und 
den Schriftführer sowie dessen Stellvertreter. Die Sitzungen des 
Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden oder seinem Stellver-
treter einberufen und geleitet. Jedes Aufsichtsratsmitglied oder 
der Vorstand kann unter Angabe des Zwecks und der Gründe 
verlangen, dass der Aufsichtsrat unverzüglich einberufen wird. 
Die Sitzung muss binnen zwei Wochen nach der Einberufung 
stattfinden. Wird dem von einem Aufsichtsratsmitglied oder vom 
Vorstand geäußerten Verlangen nicht entsprochen, so können 
der oder die Antragsteller unter Mitteilung des Sachverhalts 
selbst den Aufsichtsrat einberufen.  
 

(6) Der Aufsichtsrat ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte 
seiner Mitglieder, darunter der Vorsitzende oder dessen Stell-
vertreter, anwesend ist. Die Beschlüsse des Aufsichtsrats wer-
den mit einfacher Stimmenmehrheit gefasst. In dringenden Fäl-
len können Beschlüsse auch im Wege der schriftlichen Ab-
stimmung gefasst werden, wenn kein Mitglied diesem Verfahren 
widerspricht. An den Sitzungen des Aufsichtsrats nimmt der 
Vorstand teil, sofern nicht der Aufsichtsrat etwas anderes be-
schließt.  
 

(7) Über die Beschlüsse in den Sitzungen des Aufsichtsrats und 
über die von ihm durchgeführten Prüfungen sind Niederschrif-
ten zu führen, die von dem Vorsitzenden und dem Schriftführer 
oder, sofern einer von ihnen an den Sitzungen nicht teilnimmt, 
von dessen Stellvertreter zu unterzeichnen sind. In den Nieder-
schriften sind auch die Namen der anwesenden Mitglieder des 
Aufsichtsrats sowie das Stimmenverhältnis bei den Beschlüs-
sen anzugeben. Im Übrigen gibt sich der Aufsichtsrat seine Ge-
schäftsordnung selbst.  
 

§ 8 Die Hauptversammlung  
 
(1) Die Hauptversammlung ist das oberste Organ des Unterneh-

mens; sie besteht aus den von den Mitgliedern gewählten Ab-
geordneten.  
 

(2) Die Abgeordneten sowie für jeden Abgeordneten ein/e Ersatz-
vertreter/-in werden durch Urwahl nach einer von Aufsichtsrat 
und Vorstand im Benehmen mit der Aufsichtsbehörde erlasse-
nen Wahlordnung gewählt. Die Amtsdauer der Abgeordneten 
und Ersatzvertreter/-innen beträgt neun Jahre. Die Amtszeit ei-
nes Abgeordneten zur Hauptversammlung endet mit Ablauf der 
Hauptversammlung, die auf die Vollendung des 75. Lebensjah-
res des Abgeordneten folgt, soweit die Hauptversammlung mit 
einer Mehrheit von 75 % aller Abgeordneten nicht etwas Abwei-
chendes beschließt.  
 
a) Wahlberechtigt ist jedes volljährige Mitglied, das zugleich 

Versicherungsnehmer ist, seit mindestens einem Jahr Mit-
glied ist, sich im ungekündigten Versicherungsverhältnis be-
findet und in keinem Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis 
zum Unternehmen steht.  
 

b) Wählbar zum Abgeordneten zur Hauptversammlung und 
zum/zur Ersatzvertreter/-in ist jedes Mitglied, das die Vor-
aussetzungen für die Wahlberechtigung erfüllt, seinen 
Wohnsitz in dem betreffenden Wahlbezirk hat, weder zu ei-
nem anderen Versicherungsunternehmen in einem Arbeits-
verhältnis steht, noch Mitglied eines Organs eines anderen 
Versicherungsunternehmens ist, mindestens zwei Jahre 
Mitglied ist und die Fähigkeit zum Bekleiden öffentlicher 
Ämter besitzt. Als andere Versicherungsunternehmen gel-
ten nicht Versicherungsunternehmen, an denen die Han-
seMerkur Krankenversicherung aG beteiligt ist. Ein Mitglied 
des Aufsichtsrats kann nicht zugleich Abgeordneter zur 
Hauptversammlung sein.  
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c) Die Amtszeit der Abgeordneten und Ersatzvertreter/-innen 
beginnt mit der ersten Tagung der Hauptversammlung, die 
nach Abschluss der Wahlhandlung folgt. Bis zu diesem 
Zeitpunkt bleiben die bisherigen Abgeordneten im Amt. Das 
Amt des Abgeordneten erlischt vorzeitig, wenn er es nieder-
legt oder Vorstand und Aufsichtsrat feststellen, dass er 
dauernd verhindert ist oder eine Voraussetzung seiner 
Wählbarkeit entfallen ist. Entsprechendes gilt für Ersatzver-
treter/-innen. Bei vorzeitigem Erlöschen des Amtes eines 
Abgeordneten tritt der/die Ersatzvertreter/-in für die restliche 
Amtszeit an seine Stelle. Die jeweils folgende ordentliche 
Hauptversammlung wählt für den/die nachgerückte/n oder 
ausgeschiedene/n Ersatzvertreter/-in für den Rest der 
Amtsdauer den Nachfolger. Entsprechendes gilt, wenn we-
der Abgeordneter noch Ersatzvertreter/-in vorhanden sind.  
 

(3) Den Abgeordneten obliegt die Pflicht zur verschwiegenen Be-
handlung aller Geschäftsvorkommnisse. Sie üben ihre Rechte 
während der Tagung der Hauptversammlung aus, sofern nicht 
Gesetz und Satzung anderes bestimmen. Wenn das Gesetz ei-
ner Minderheit Rechte gewährt, stehen diese einer Minderheit 
von einem Drittel der Abgeordneten zu. Die Hauptversammlung 
beschließt in den in Gesetz und Satzung ausdrücklich bestimm-
ten Fällen. Über Fragen der Geschäftsführung kann die Haupt-
versammlung nur entscheiden, wenn es der Vorstand verlangt. 
Für das Auskunftsrecht des Abgeordneten gelten die §§ 131 
und 132 AktG entsprechend. Insbesondere hat die Hauptver-
sammlung folgende Aufgaben und Rechte:  
 
a) Wahlen zum Aufsichtsrat;  

 
b) Beschlussfassung über den Widerruf der Bestellung zum 

Mitglied des Aufsichtsrats, wozu eine Dreiviertelmehrheit 
der abgegebenen Stimmen erforderlich ist;  
 

c) Entgegennahme des Geschäftsberichts des Vorstands und 
des Jahresabschlusses sowie des Prüfungsberichts des 
Aufsichtsrats;  
 

d) Feststellung des Jahresabschlusses, sofern sich Vorstand 
und Aufsichtsrat für die Feststellung durch die Hauptver-
sammlung entschieden haben oder der Aufsichtsrat den 
Jahresabschluss nicht billigt;   
 

e) Beschlussfassung über die Verwendung von Mitteln aus der 
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung 
(§ 9 Abs. 10);  
 

f) Entlastung der Mitglieder des Vorstands und Entlastung der 
Mitglieder des Aufsichtsrats;  
 

g) Festsetzung des Sitzungsgeldes, der Tages- und Über-
nachtungsspesen in Höhe der steuerlich zulässigen Höchst-
beträge, der zu erstattenden Reise- und sonstigen Kosten, 
die im unmittelbaren Zusammenhang mit der Tätigkeit als 
Aufsichtsratsmitglied stehen, sowie der Vergütung für die 
Aufsichtsratsmitglieder;  
 

h) Beschlussfassung über Änderung der Satzung. Wird dabei 
ein Versicherungszweig aufgegeben oder ein neuer einge-
führt, so bedarf der Beschluss einer Dreiviertelmehrheit der 
abgegebenen Stimmen;  
 

i) Übertragung des Rechts an den Aufsichtsrat, Änderungen 
der Satzung zu beschließen, die nur die Fassung betreffen, 
und solche, die die Aufsichtsbehörde verlangt, bevor sie 
den Änderungsbeschluss genehmigt;  
 

k) Zustimmung zu einem Vertrag über die Bestandsübertra-
gung auf ein anderes Unternehmen; dieser Beschluss be-
darf einer Dreiviertelmehrheit der abgegebenen Stimmen;  
 

l) Beschlussfassung über die Auflösung des Unternehmens; 
dieser Beschluss bedarf einer Dreiviertelmehrheit der ab-
gegebenen Stimmen.  
 

(4) Die ordentliche Tagung der Hauptversammlung zur Entgegen-
nahme des Geschäftsberichts und des Jahresabschlusses, zur 

Beschlussfassung über die Verwendung von Mitteln aus der 
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung sowie 
zur Entlastung der Mitglieder des Vorstands und zur Entlastung 
der Mitglieder des Aufsichtsrats hat alljährlich in den ersten acht 
Monaten des Geschäftsjahres stattzufinden. Gleiches gilt für die 
Hauptversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses im 
Fall des § 173 Abs.1 AktG. Außerordentliche Tagungen können 
nach Bedarf einberufen werden. Dieses muss geschehen, 
wenn mindestens ein Drittel der Abgeordneten die Einberufung 
schriftlich unter Angabe des Zwecks und der Gründe fordert. 
Den Ort der Tagung bestimmt das einberufene Organ.  
 

(5) Die Einberufung der Hauptversammlung erfolgt durch den Vor-
stand, der darüber mit einfacher Stimmenmehrheit beschließt; 
gleiches trifft für den Aufsichtsrat zu, sofern die Hauptversamm-
lung gemäß § 7 Abs. 4 g einberufen wird.  
 

(6) In Erfüllung der Vorschriften von § 36 VAG in Verbindung mit 
den §§ 121 - 127 AktG wird die Einberufung der Hauptver-
sammlung den Abgeordneten sowie den Mitgliedern des Auf-
sichtsrats mindestens einen Monat vor dem Tage der Ver-
sammlung durch Einschreibebrief mit Angabe von Ort, Zeit und 
Tagesordnung bekannt gemacht. Diesem sind die Vorschläge 
von Vorstand und Aufsichtsrat zu jedem Gegenstand der Ta-
gesordnung beizufügen, über den die Hauptversammlung be-
schließen soll; dabei hat zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern 
der Aufsichtsrat Vorschläge zu machen.  
 

(7) Gegenanträge von Abgeordneten zur Hauptversammlung, die 
einem Vorschlag des Vorstands und des Aufsichtsrats wider-
sprechen, werden allen Abgeordneten und den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats unverzüglich mitgeteilt, sofern sie verbunden mit 
ihrer Begründung binnen einer Woche nach Bekanntmachung 
der Einberufung dem Vorstand zugegangen sind. Dies gilt auch 
für Gegenvorschläge zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.  
 

(8) Anträge, die eine Erweiterung der Tagesordnung erfordern, be-
dürfen der Unterstützung von mindestens einem Drittel der Ab-
geordneten und müssen dem Vorstand so frühzeitig zugegan-
gen sein, dass ihre Bekanntmachung durch schriftliche Mittei-
lung an die Abgeordneten und die Mitglieder des Aufsichtsrats 
binnen zehn Tagen nach der Einberufung noch möglich ist.  
Über Gegenstände der Tagesordnung, die nicht ordnungsge-
mäß bekannt gemacht worden sind, dürfen keine Beschlüsse 
gefasst werden.  
 

(9) Die Einberufung der Hauptversammlung unter Angabe von Ort 
und Zeit der Tagung sowie der Gegenstände der Tagesord-
nung, über die die Hauptversammlung beschließen soll, ist au-
ßerdem mindestens einen Monat vor der Tagung im elektroni-
schen Bundesanzeiger zu veröffentlichen.  
 

(10) Die Tagung der Hauptversammlung wird von dem Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats oder seinem Stellvertreter geleitet, bei Ver-
hinderung oder Abwesenheit beider vom Vorsitzenden des Vor-
stands oder einem anderen Vorstandsmitglied. Die Mitglieder 
des Aufsichtsrats und des Vorstands sollen an Tagungen der 
Hauptversammlung teilnehmen.  
 

(11) Die ordnungsgemäß einberufene Hauptversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der bei der Tagung anwesenden Abge-
ordneten beschlussfähig. An der Abstimmung nehmen nur die 
anwesenden Abgeordneten teil. Die Form einer Abstimmung 
wählt der Vorsitzende, es sei denn, dass die Hauptversamm-
lung anderes beschließt. Zur Beschlussfassung genügt einfa-
che Mehrheit der abgegebenen Stimmen, soweit nicht Gesetz 
oder Satzung eine größere Mehrheit vorschreibt; Stimmen-
gleichheit gilt als Ablehnung. Bei einer Wahl ist der Vorgeschla-
gene gewählt, auf den die höchste Stimmenzahl entfällt; bei 
Stimmengleichheit entscheidet das Los, das der Vorsitzende 
zieht.  
 

(12) Ein Verzeichnis der erschienenen Abgeordneten mit Angabe 
des Namens und Wohnorts ist aufzustellen, vom Vorsitzenden 
zu unterzeichnen und vor der ersten Abstimmung zur Einsicht-
nahme auszulegen. Jeder Beschluss der Hauptversammlung 
bedarf zu seiner Gültigkeit der Beurkundung durch eine nota-
rielle Niederschrift. Im Übrigen gelten die §§ 130 - 132 AktG. 
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Soweit dies nicht durch Gesetz oder Satzung geschehen ist, 
kann die Hauptversammlung ihre Geschäftsordnung selbst 
bestimmen.  
 

(13) Für die Teilnahme an einer Tagung einer Hauptversammlung 
erhalten die Abgeordneten neben einem Sitzungsgeld Tages- 
und Übernachtungsspesen in Höhe der steuerlich zulässigen 
Höchstbeträge sowie Ersatz der Reise- und sonstigen im unmit-
telbaren Zusammenhang mit der Teilnahme an der Hauptver-
sammlung entstehenden Kosten. Die Gewährung dieser Leis-
tungen wird vom Aufsichtsrat und vom Vorstand gemeinschaft-
lich festgelegt.  
 

§ 9 Rechnungswesen 
 
(1) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.  

 
(2) Die Bücher sind nach den gesetzlichen und den hierzu von der 

Aufsichtsbehörde erlassenen Vorschriften zu führen und jährlich 
abzuschließen.  
 

(3) Das Vermögen des Vereins ist nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten und den von der zuständigen Aufsichtsbehörde erlassenen 
Richtlinien anzulegen.  
 

(4) Der Vorstand hat in der vorgeschriebenen Frist den Jahresab-
schluss sowie den Geschäftsbericht aufzustellen und den Ab-
schlussprüfern vorzulegen. Unverzüglich nach Eingang des 
Prüfungsberichts der Abschlussprüfer hat der Vorstand den 
Jahresabschluss, den Geschäftsbericht und den Prüfungsbe-
richt dem Aufsichtsrat vorzulegen. Zugleich hat der Vorstand 
den Vorschlag vorzulegen, den er der Hauptversammlung für 
die Verwendung von Mitteln aus der Rückstellung für erfolgsab-
hängige Beitragsrückerstattung machen will. Billigt der Auf-
sichtsrat den Jahresabschluss, so ist dieser festgestellt, es sei 
denn, dass sich Vorstand und Aufsichtsrat für eine Feststellung 
durch die Hauptversammlung entscheiden. Für diesen Fall,  
oder wenn der Aufsichtsrat den Jahresabschluss nicht billigt, 
hat der Vorstand die Hauptversammlung zur Feststellung un-
verzüglich einzuberufen.  
 

(5) In der ordentlichen Tagung der Hauptversammlung sind der 
Geschäftsbericht und der Jahresabschluss zusammen mit dem 
Bericht des Aufsichtsrats und dem Vorschlag über die Verwen-
dung von Mitteln aus der Rückstellung für erfolgsabhängige 
Beitragsrückerstattung vorzulegen.   
 

(6) Das Unternehmen hat in seinem Jahresabschluss die nach dem 
Geschäftsplan versicherungstechnisch erforderlichen Rückstel-
lungen auszuweisen.  
 

(7) Freie Rücklagen sind zu bilden, soweit Vorstand und Aufsichts-
rat dies für notwendig halten.  
 

(8) Von dem sich nach den Zuweisungen zur Alterungsrückstellung 
nach § 12a VAG und nach Bildung der erforderlichen Steuer-
rückstellungen ergebenden Überschuss erfolgt zunächst die 
Mindestzuführung zur Rückstellung für erfolgsabhängige Bei-
tragsrückerstattung gem. § 81d VAG. Von dem verbleibenden 
Überschuss sind mindestens 5 % der gesetzlichen Rücklage 
(§ 37 VAG) zuzuführen, bis diese ein Fünftel der durchschnittli-
chen Jahreseinnahme an Beiträgen der letzten drei Geschäfts-
jahre erreicht oder nach Inanspruchnahme wiedererreicht hat.  
 

(9) Der restliche Überschuss wird den freien Rücklagen sowie der 
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung zuge-
führt.  
 

(10)  1. Die in der Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrück-
erstattung angesammelten Beträge werden nur für die 
Versicherten verwendet.  
 

         2. Über die Verwendung von Mitteln aus dieser Rückstellung 
bestimmt die Hauptversammlung; die Verwendung erfolgt 
als:  
 

         3. Auszahlung oder Gutschrift, Leistungserhöhung, Beitrags-
senkung, Verwendung als Einmalbeitrag für Leistungser-

höhung oder zur Abwendung oder Milderung von Beitrags-
erhöhungen. 
 

         4. Abweichend hiervon darf das Unternehmen mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde in Ausnahmefällen die Rück-
stellung für Beitragsrückerstattung, soweit sie nicht auf be-
reits festgelegte Überschussanteile entfällt, im Interesse 
der Versicherten zur Abwendung eines Notstandes heran-
ziehen.  
 

§ 10 Änderung der Satzung und der Allgemeinen   
  Versicherungsbedingungen  
 
(1) Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen für die Mitglieder-

versicherung können unter hinreichender Wahrung der Belange 
der Versicherten vom Versicherer mit Zustimmung eines unab-
hängigen Treuhänders mit Wirkung für bestehende Versiche-
rungsverhältnisse, auch für den noch nicht abgelaufenen Teil 
des Versicherungsjahres, geändert werden  
 
a)  bei einer nicht nur vorübergehenden Veränderung der Ver-

hältnisse des Gesundheitswesens,  
 

b)  im Falle der Unwirksamkeit von Bedingungen,  
 

c)  bei Änderungen von Gesetzen, auf denen die Bestimmun-
gen des  Versicherungsvertrages beruhen,  
 

d)  bei unmittelbar den Versicherungsvertrag betreffenden Än-
derungen der höchstrichterlichen Rechtsprechung, der 
Verwaltungspraxis der zuständigen Aufsichtsbehörde oder 
der Kartellbehörden.  
 

Im Falle der Buchstaben c) und d) ist eine Änderung nur zuläs-
sig, soweit sie Bestimmungen über Versicherungsschutz, Pflich-
ten des Versicherungsnehmers, sonstige Beendigungsgründe, 
Willenserklärungen und Anzeigen sowie Klagefrist / Gerichts-
stand betrifft.  
 
Die neuen Bedingungen sollen den ersetzten rechtlich und wirt-
schaftlich weitestgehend entsprechen. Sie dürfen die Versicher-
ten auch unter Berücksichtigung der bisherigen Auslegung in 
rechtlicher und wirtschaftlicher Hinsicht nicht unzumutbar be-
nachteiligen.  
 
Änderungen nach Satz 1 sind gemäß § 4 bekanntzumachen. 
Sie werden zu Beginn des zweiten Monats wirksam, der auf die 
Benachrichtigung der Versicherungsnehmer folgt, sofern nicht 
mit Zustimmung des unabhängigen Treuhänders ein anderer 
Zeitpunkt bestimmt wird.   
 
Zur Beseitigung von Auslegungszweifeln kann der Versicherer 
mit Zustimmung des unabhängigen Treuhänders den Wortlaut 
von Bedingungen ändern, wenn diese Anpassung vom bisheri-
gen Bedingungstext gedeckt ist und den objektiven Willen so-
wie die Interessen beider Parteien berücksichtigt. Satz 5 und 6 
gelten entsprechend.  
 

(2) Bei einer Änderung der Beiträge, auch durch Änderung des 
Versicherungsschutzes, wird das Geschlecht und das (die) bei 
Inkrafttreten der Änderung erreichte tarifliche Lebensalter (Le-
bensaltersgruppe) der versicherten Person berücksichtigt. Da-
bei wird dem Eintrittsalter der versicherten Person dadurch 
Rechnung getragen, dass eine Alterungsrückstellung gemäß 
den in den technischen Berechnungsgrundlagen festgelegten 
Grundsätzen angerechnet wird. Eine Erhöhung der Beiträge 
oder eine Minderung der Leistungen des Versicherers wegen 
des Älterwerdens der versicherten Person ist jedoch während 
der Dauer des Versicherungsverhältnisses ausgeschlossen, 
soweit eine Alterungsrückstellung zu bilden ist.  
 

(3) Änderungen der Satzung sind spätestens nach Eintragung in 
das Handelsregister unverzüglich gemäß § 4 bekanntzuma-
chen. Sie treten mit Eintragung der Satzungsänderung in das 
Handelsregister in Kraft, sofern nicht ein späterer Zeitpunkt mit 
Zustimmung der Aufsichtsbehörde in dem Änderungsbeschluss 
bestimmt worden ist.  
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§ 11 Auflösung 
 
(1) Der Versicherungsverein kann in der im Gesetz vorgeschriebe-

nen Weise aufgelöst werden.  
 

(2) Erfolgt die Auflösung durch Beschluss der Hauptversammlung, 
so können Abgeordnete, die gegen die Auflösung gestimmt ha-
ben, dem Auflösungsbeschluss zur Niederschrift widerspre-
chen.  
 

(3) Im Übrigen gelten für die Auflösung die gesetzlichen Vorschrif-
ten.  
 

(4) Findet nach Auflösung die Abwicklung statt, so erfolgt diese 
durch den Vorstand, sofern nicht durch Beschluss der Haupt-
versammlung andere Abwickler bestellt werden.  
 

(5) Die Versicherungsverhältnisse erlöschen zu dem von der 
Hauptversammlung beschlossenen Zeitpunkt, frühestens je-
doch vier Wochen nach Bekanntmachung des Auflösungsbe-
schlusses. Versicherungsansprüche, die bis dahin entstanden 
sind, können geltend gemacht werden; außerdem besteht An-
spruch auf Rückzahlung der vorausbezahlten Beiträge abzüg-
lich der aufgewandten Kosten.  
 

(6) Ein verbleibender Überschuss wird an die Mitglieder, die dem 
Versicherungsverein z. Z. der Auflösung angehören, im Ver-
hältnis der geleisteten Beiträge verteilt, es sei denn, dass die 
Hauptversammlung einen anderen Verwendungszweck be-
schließt. Reicht das vorhandene Vermögen zur Deckung der 
Verbindlichkeiten nicht aus, so wird eine Kürzung der Versiche-
rungsansprüche vorgenommen.  
 

§ 12 Beirat 
 
(1) Zur Beratung von Aufsichtsrat und Vorstand wird ein Beirat be-

rufen, dem höchstens zwanzig Mitglieder angehören.  
 

(2) Die Mitglieder des Beirats werden vom Vorstand im Einverneh-
men mit dem Aufsichtsrat berufen. Die Beiratsmitglieder sollen 
über Erfahrungen im Wirtschaftsleben verfügen oder in beson-
derem Maße mit den Belangen der privaten Versicherungswirt-
schaft vertraut sein. Sie sollen die Geschäfte des Unterneh-
mens und seiner Tochtergesellschaften fördern.  
 

(3) Nähere Einzelheiten regelt die Geschäftsordnung, die der Vor-
stand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat erlässt.  
 

 
 

Letzte Änderung genehmigt durch Verfügung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht vom 24. August 2007 
Geschäftszeichen: VA 17 – VU 4018 – 2007/13 
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Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe der 
elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 
sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich abwic-
keln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicherten-
gemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisherigen 
manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekannt gegebenen 
Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und -nutzung 
zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift sie er-
laubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das BDSG erlaubt 
die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies im Rahmen 
der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses oder vertrags-
ähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder soweit es zur 
Wahrung berechtigter Interessen der speichernden Stelle erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass das schutz-
würdige Interesse des Betroffenen an dem Ausschluss der Verar-
beitung oder Nutzung überwiegt. 
 
Einwilligungserklärung 
Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-
abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für die 
Datenverarbeitung ist in Ihren Versicherungsantrag eine Einwilli-
gungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese gilt 
über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet je-
doch - außer in der Lebens- und Unfallversicherung - schon mit Ab-
lehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen Widerruf, 
der allerdings den Grundsätzen von Treu und Glauben unterliegt. 
Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz oder teil-
weise gestrichen, kommt es u. U. nicht zu einem Vertragsab-
schluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise gestrichener Ein-
willigungserklärung kann eine Datenverarbeitung und -nutzung in 
dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, wie in der Vorbe-
merkung beschrieben, erfolgen. 
 
Schweigepflichtentbindungserklärung 
Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die wie z. B. beim 
Arzt, einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Erlaubnis 
des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der Le-
bens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) ist 
daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel ent-
halten.  
 
Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 
Datenverarbeitung und -nutzung nennen. 
 
1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer  
Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 
sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 
Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten wie 
Kundennummer (Partnernummer), Versicherungssumme, Versiche-
rungsdauer, Beitrag, Bankverbindung sowie erforderlichenfalls die 
Angaben eines Dritten, z. B. eines Vermittlers, eines Sachverstän-
digen oder eines Arztes geführt (Vertragsdaten). Bei einem Versi-
cherungsfall speichern wir Ihre Angaben zum Schaden und ggf. 
auch Angaben von Dritten, wie z. B. den vom Arzt ermittelten Grad 
der Berufsunfähigkeit, die Feststellung Ihrer Reparaturwerkstatt  
über einen Kfz-Totalschaden oder bei Ablauf einer Lebensversiche-
rung den Auszahlungsbetrag (Leistungsdaten).   
 
2. Datenübermittlung an Rückversicherer  
Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer stets 
auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken achten. 
Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an Rück-
versicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer benöti-
gen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische Angaben

von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versiche-
rungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags sowie im Ein-
zelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der Risi-
ko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die da-
für erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt.  
 
In einigen Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rück-
versicherer, denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.  
 
3. Datenübermittlung an andere Versicherer  
Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei An-
tragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem Ver-
sicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die Scha-
denabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu gehören 
z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mitteilungen 
über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, bestehende, 
abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungsmissbrauch zu 
verhindern, eventuelle Widersprüche in den Angaben des Versi-
cherten aufzuklären oder um Lücken bei den Feststellungen zum 
entstandenen Schaden zu schließen, kann es erforderlich sein, an-
dere Versicherer um Auskunft zu bitten oder entsprechende Aus-
künfte auf Anfragen zu erteilen.  
 
Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Doppelversicherungen, 
gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsabkommen) 
eines Austausches von personenbezogenen Daten unter den Ver-
sicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weitergegeben, wie 
Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versicherungs-
schutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, wie Scha-
denhöhe und Schadentag.  
 
4. Zentrale Hinweissysteme   
Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 
sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-
halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-
gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer 
zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer 
zu beantworten. Dazu bestehen beim GDV und beim PKV-Verband 
zentrale Hinweissysteme. Die Aufnahme in diese Hinweissysteme 
und deren Nutzung erfolgt lediglich zu Zwecken, die mit dem jewei-
ligen System verfolgt werden dürfen, also nur, soweit bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sind.  
 
Beispiele: 
 
Kfz-Versicherer  
- Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-
rungsmissbrauchs besteht.  

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.  
 
Lebensversicherer  
- Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag,  
- aus versicherungsmedizinischen Gründen,  
- aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer,  
- wegen verweigerter Nachuntersuchung;  
- Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung sei-

tens des Versicherers; Ablehnung des Vertrages seitens des 
Versicherungsnehmers wegen geforderter Beitragszuschläge.  

Zweck: Risikoprüfung.  
 
Sachversicherer 
- Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung vor-

liegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versicherungs-
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missbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte Scha-
densummen erreicht sind.  

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs.  
 
Transportversicherer 
- Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadenfällen, insbesondere in der Reisegepäckver-
sicherung.  

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versicherungs-
missbrauch.  
 
Unfallversicherer 
Meldung bei  
- erheblicher Verletzung der vorvertraglichen Anzeigepflicht,  
- Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 
von Unfallfolgen,  

- außerordentlicher Kündigung durch den Versicherer nach Leis-
tungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung.  

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch.  
 
Allgemeine Haftpflichtversicherung  
- Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Perso-

nen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 
besteht.  

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung.  
 
5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Unternehmens-

gruppe  
Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sach-
versicherung) werden durch rechtlich selbstständige Unternehmen 
betrieben. Um den Kunden einen umfassenden Versicherungs-
schutz anbieten zu können, arbeiten die Unternehmen häufig in Un-
ternehmensgruppen zusammen.  
 
Zur Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, 
wie das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Ad-
resse nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit ver-
schiedenen Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre 
Versicherungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, 
Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 
Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Daten-
sammlung geführt.  
 
Auf diese Weise kann eingehende Post immer richtig zugeordnet 
und bei telefonischen Anfragen sofort der zuständige Partner ge-
nannt werden. Auch Geldeingänge können so in Zweifelsfällen oh-
ne Rückfragen korrekt gebucht werden.  
 
Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreuung des je-
weiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen verwendet wer-
den, spricht das Gesetz auch hier von „Datenübermittlung“, bei der 
die Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes zu beachten sind. 
Branchenspezifische Daten - wie z. B. Gesundheits- oder Bonitäts-
daten - bleiben dagegen unter ausschließlicher Verfügung der je-
weiligen Unternehmen.  
 
Unserer Unternehmensgruppe gehören zur Zeit folgende Unter-
nehmen an:  
 
- HanseMerkur Krankenversicherung aG  
- HanseMerkur Lebensversicherung AG  
- HanseMerkur Allgemeine Versicherung AG  
- HanseMerkur Reiseversicherung AG  
- HanseMerkur Speziale Krankenversicherung AG  
- HanseMerkur24 Lebensversicherung AG  

 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Vermitt-
ler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in wei-
teren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, Kapi-
talanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkassen, 
Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb der Gruppe 
zusammen. Zur Zeit kooperieren wir mit:  
 
- Deutscher Ring Bausparkasse AG  
- INVESCO Kapitalanlagegesellschaft mbH  
- HSH Nordbank  
- VERITAS SG INVESTMENT TRUST GmbH  
- Itzehoer Versicherungen  

 
Die Zusammenarbeit besteht dabei in der Vermittlung von Produk-
ten der o. a. Kooperationspartner und der weiteren Betreuung der 
so gewonnenen Kunden. Für die Datenverarbeitung der vermitteln-
den Stelle gelten die folgenden Ausführungen unter Punkt 6.  
 
6. Betreuung durch Versicherungsvermittler  
In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 
sonstigen Dienstleistungsangebots unserer Unternehmensgruppe 
bzw. unseres Kooperationspartners werden Sie durch einen unse-
rer Vermittler betreut, der Sie mit Ihrer Einwilligung auch in sonsti-
gen Finanzdienstleistungen berät. Vermittler in diesem Sinn sind 
neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im 
Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch 
Kreditinstitute, Bausparkassen, Kapitalanlage- und Immobilienge-
sellschaften u. a.  
 
Um seine Aufgaben ordnungsgemäß erfüllen zu können, erhält der 
Vermittler zu diesen Zwecken von uns die für die Betreuung und 
Beratung notwendigen Angaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und 
Leistungsdaten, z. B. Versicherungsnummer, Beiträge, Art des Ver-
sicherungsschutzes und des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle 
und Höhe von Versicherungsleistungen sowie von unseren Part-
nerunternehmen Angaben über andere finanzielle Dienstleistungen, 
z. B. Abschluss und Stand Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich 
zum Zweck von Vertragsanpassungen in der Personenversicherung 
können an den zuständigen Vermittler auch Gesundheitsdaten  
übermittelt werden.  
 
Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-
zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreuung 
des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der kun-
denrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich und 
vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und seine be-
sonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsgeheimnis und 
Datengeheimnis) zu beachten.  
 
Der für Ihre Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 
Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-
gung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 
Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 
 
7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre Rechte  
Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz ne-
ben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf Aus-
kunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Be-
richtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespeicher-
ten Daten.  
 
Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 
Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 
Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Aus-
kunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 
Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.  
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Siegfried-Wedells-Platz 1
20354 Hamburg

Telefon	 (0 40) 41 19–11 00
Telefax	 (0 40) 41 19–3257

E-Mail	 info@hansemerkur.de
Internet	www.hansemerkur.de
	 www.diegesundheitsprofis.de Ihre Verbraucherinformation

Kundenservice
u n se  r  t e l e f o n is  c he  r

Telefonische Betreuung bei Versicherungsfragen 

Sie haben Fragen zu Ihrem Versicherungsschutz? Oder benötigen unsere Hilfe bei 
der Klärung von Sachverhalten? Dann wenden Sie sich an unser Service Center. Hier 
werden Ihre Fragen und sonstigen Anliegen schnell und unkompliziert von kompeten-
ten Ansprechpartnern geklärt. 

	 für fragen zu ihrer bestehenden versicherung: 

Telefon (0 40) 41 19–11 00 
von Montag bis Freitag, 08:00 bis 20:00 Uhr.

24 Stunden Notruf-Service auf Reisen

Auch auf Reisen müssen Sie sich im Ernstfall keine Gedanken über sofortige Hilfe 
machen. Bei dringenden Notfällen steht allen Versicherten der HanseMerkur unser 
weltweiter Notruf-Service zur Verfügung. Zu jeder Zeit, rund um die Uhr, auch an 
Sonn- und Feiertagen.

	 für dringende notfälle im  ausland : 

Telefon +(180) 5 256 256 (Auslandsgebühren + 0,14 EUR pro Minute im Festnetz der Deutschen Telekom).

Bitte beachten Sie bei Anrufen aus dem Ausland die jeweilige Vorwahl für 
Deutschland.

	 für dringende notfälle im   inland : 

Telefon (01 80) 5 256 256 (0,14 EUR pro Minute im Festnetz der Deutschen Telekom).

Die Hilfeleistung können Sie beschleunigen, wenn Sie Ihre HanseMerkur Versicherungs
schein-Nummer nennen. Besonders vor Reisen sollten Sie sich Ihre Versicherungs-
schein-Nummer unbedingt notieren.




